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Allgemeine Geschäftsbedingungen für EPN Hessen-Bildungsveranstaltungen  
(Stand Februar 2018) 
 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung zu Bildungsveranstaltungen des EPN Hessen e.V. muss schriftlich erfolgen. 
Ihre Anmeldung ist damit verbindlich. 
Nachdem wir Ihre Anmeldung erhalten haben, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Sollte eine 
Veranstaltung bereits ausgebucht sein, erhalten Sie von uns eine schriftliche Absage.  
 

2. Zahlung des Teilnahmebeitrags bei kostenpflichtigen Veranstaltungen 

Kostenpflichtige Veranstaltungen werden in unseren Veranstaltungsbeschreibungen 
entsprechend mit einem Teilnahmebeitrag ausgewiesen. Die Zahlung des Teilnahmebeitrags 
sollte umgehend nach Anmeldung erfolgen. Die Teilnahme ist erst mit Eingang des 
Teilnahmebeitrags gesichert. 
 

3. Rücktritt von der Teilnahme und Ausfallgebühren 

Ein Rücktritt von der Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen kann nur schriftlich per  
E-Mail erfolgen. Eine Rückerstattung des Teilnahmebeitrags staffelt sich wie folgt: 

 bis 31 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100%, abzüglich einer Verwaltungspauschale 
von 5 Euro, 

 30-15 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 % des Teilnahmebeitrags, 
 weniger als 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn oder Nichtteilnahme: keine 

Rückerstattung des Teilnahmebeitrags. 

Pro Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro erhoben. 
 

4. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der/die Teilnehmende einzelne Leistungen, die im Teilnahmebetrag enthalten sind, 
nicht in Anspruch (z.B. im Falle einer nur teilweisen Teilnahme, einer späteren Anreise oder 
vorzeitigen Abreise sowie beim Verzicht auf Mahlzeiten, Übernachtungen u.ä.), ist eine 
anteilige Rückerstattung nicht möglich.  
 

5. Änderungen des Veranstaltungsprogramms 

EPN Hessen behält sich vor, Tagungsprogramme zu ändern (z.B. angemessener Ersatz für 
verhinderte Referent*innen, Verschiebungen im Zeitplan, o.ä.) 
 

6. Ausfall der Veranstaltung 

EPN Hessen behält sich als Veranstalter vor, eine Veranstaltung abzusagen, wenn die 
erforderliche Teilnehmendenzahl nicht erreicht wurde oder die Durchführung der 
Veranstaltung nicht möglich ist. (Zum Beispiel wenn eine für den Veranstaltungserfolg 
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wichtige Person (Referierende, Moderierende etc.) ausfällt, Tagungsräume in Folge höherer 
Gewalt nicht zur Verfügung stehen, o.ä.) In einem solchen Fall erstatten wir die bereits 
erfolgten Zahlungen von Teilnahmebeiträgen in vollem Umfang zurück. Für darüber hinaus 
gehende Ersatzzahlungen, z.B. für den Ersatz von Reise- oder Übernachtungskosten, 
Arbeitsausfallkosten, entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter können wir als 
Veranstalter nicht verpflichtet werden. Es besteht auch kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung.  
 

7. Schadensersatzansprüche/ Haftungsausschluss 

Die Haftung des EPN Hessen für das Abhandenkommen von persönlichen Gegenständen der 
Teilnehmenden während der Veranstaltung ist ausgeschlossen. Eine Haftung für sonstige 
Schäden, die z.B. bei der An- und Abreise zu den Veranstaltungsorten entstehen, ist 
ebenfalls ausgeschlossen. 
 

8. Datenschutz 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten lediglich zur Abwicklung des Anmeldevorgangs sowie bei 
der Abrechnung mit Zuschussgeber*innen, sofern wir als Veranstalter dazu verpflichtet sind. 
Darüber hinaus werden persönliche Daten nicht an Dritte weitergegeben.  
Mit weiteren Veranstaltungshinweisen oder Informationen beschicken wir sie nur, wenn wir 
ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erhalten haben. 
 

9. Geistiges Eigentum 

a) Rechte an Materialien, Unterlagen 
EPN Hessen als Veranstalter hat sämtliche Rechte des geistigen Eigentums an Materialien, 
Unterlagen, Dokumentationen, Ton- und Bildmaterialien usw., die in Zusammenhang mit der 
Veranstaltung verbreitet werden. 

b) Fotos und audiovisuelle Mitschnitte der Veranstaltung 
Teilnehmende sind ohne ausdrückliche Zustimmung von EPN Hessen nicht berechtigt, 
Mitschnitte der Veranstaltung, z.B. per Foto-/Videokamera oder Mobiltelefon, anzufertigen, 
zu verbreiten, zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen.  
Ohne ausdrückliche gegenteilige Mitteilung ermächtigt die/der Teilnehmende das EPN 
Hessen mit ihrer/seiner verbindlichen Anmeldung, sie/ihn im Rahmen der Veranstaltung zu 
fotografieren, zu filmen und Tonbandaufnahmen anzufertigen. Sie/Er räumt EPN Hessen das 
Recht ein, diese Fotos, Videofilme und Tonbandaufnahmen zu Dokumentations-, 
Promotions- und Werbezwecken zu verwenden, zu vervielfältigen und zu veröffentlichen. 
Sie/Er überträgt EPN Hessen in diesem Zusammenhang die ausschließlichen zeitlich und 
räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte im Hinblick auf seine Urheber-, Leistungsschutz-, 
Bildnis-, Namens- und sonstigen Schutzrechte. 
 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder zu einem späteren 
Zeitpunkt unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen unberührt.  
 
Frankfurt, den 15. Februar 2018 


